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Gesamte Rechtsvorschrift für Betriebsordnung für 
den nichtlinienmäßigen Personenverkehr 

Fassung vom 01.01.2021

Langtitel
Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr, mit der gewerbepolizeiliche Regelungen für die nicht-
linienmäßige Beförderung von Personen mit Fahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs getroffen werden (Betriebsordnung für den nichtli-
nienmäßigen Personenverkehr – BO 1994)
StF: BGBl. Nr. 951/1993

Änderung
BGBl. Nr. 1028/1994
BGBl. II Nr. 337/2003 idF BGBl. II Nr. 103/2005 (VFB) BGBl. II Nr. 
440/2003
BGBl. II Nr. 165/2005 BGBl. II Nr. 408/2020

Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund des § 10 Abs. 1 und 1a des Gelegenheitsverkehrs-
Gesetzes, BGBl. Nr. 85/1952, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 
129/1993, wird verordnet:
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Text

1. TEIL
Geltungsbereich

§ 1. (1) Die nachfolgenden Bestimmungen über die nach der 
Eigenart des Gewerbes erforderlichen Eigenschaften der im Fahr-
dienst tätigen Personen hinsichtlich ihrer Ausbildung, Gesundheit 
und Zuverlässigkeit gelten für die Ausübung des Ausflugswagen-
(Stadtrundfahrten-)Gewerbes, des Mietwagen-Gewerbes mit Om-
nibussen, des Personenbeförderungsgewerbes mit Pkw (Taxi) und 
des Gästewagen-Gewerbes mit Personenkraftwagen und Omnibus-
sen.
(2) Zusätzlich gelten für die Ausübung des Ausflugswagen-(Stadt-
rundfahrten-)Gewerbes, des Mietwagen-Gewerbes mit Omnibussen 
und des Gästewagen-Gewerbes mit Omnibussen die nachfolgenden 
Bestimmungen über
1.	 die nach der Eigenart des Gewerbes erforderliche Beschaf-

fenheit, Ausrüstung und Kennzeichnung der bei der Gewer-
beausübung verwendeten Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Be-
triebssicherheit und Eignung, insbesondere auch für Zwecke 
des Fremdenverkehrs und

2.	 die nach der Eigenart des Gewerbes erforderlichen Betriebs- 
und Beförderungsbedingungen.

2. TEIL
Bestimmungen über die Ausbildung, Gesundheit und Zuver-

lässigkeit der im Fahrdienst tätigen Personen
Allgemeine Bestimmungen

§ 2. Im Fahrdienst dürfen nur vertrauenswürdige Personen tätig 
sein. Als Fahrdienst gilt die Einsatzzeit gemäß § 16 Arbeitszeit-
gesetz, BGBl. Nr. 461/1969.

§ 3. Dem Lenker eines Fahrzeuges im Sinne dieser Verordnung ist 
untersagt:
1.	 Fahrten auszuführen, solange er oder ein Mitglied seiner 

häuslichen Gemeinschaft an einer fieberhaften Infektions-
krankheit leidet oder der Verdacht besteht, dass bei ihm oder 
einem Mitglied seiner häuslichen Gemeinschaft eine akute 
fieberhafte Infektionskrankheit vorliegt;

2.	 den Fahrdienst anzutreten, wenn der Alkoholgehalt des Blu-
tes mehr als 0,1 g/l (0,1 Promille) oder der Alkoholgehalt der 
Atemluft mehr als 0,05 mg/l beträgt;

3.	 den Fahrdienst in einem durch Medikamente oder Suchtgift 
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beeinträchtigten Zustand oder in einer hiefür sonst nicht ge-
eigneten körperlichen oder geistigen Verfassung anzutreten;

4.	 während des Fahrdienstes Alkohol, die körperliche oder geis-
tige Verfassung beeinträchtigende Medikamente oder Sucht-
gifte zu sich zu nehmen.

Besondere Bestimmungen für das 
Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw (Taxi)

§ 4. (1) Als Lenker im Fahrdienst (Taxilenker) dürfen nur Perso-
nen tätig werden, die einen Ausweis nach dem Muster der Anlage 
1 besitzen.
(2) Der Gewerbeinhaber darf im Fahrdienst nur Lenker verwenden, 
die Inhaber eines derartigen Ausweises sind.
(3) Der Lenker hat den Ausweis während des Fahrdienstes mit-
zuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszu-
händigen. Die Bestätigung der Behörde über die Verlust- oder 
Diebstahlsanzeige ersetzt den Ausweis jedoch nicht länger als vier 
Wochen, gerechnet vom Tage der Meldung des Verlustes oder der 
Anzeige des Diebstahls.

§ 5. (1) Den Ausweis nach § 4 hat die nach dem Wohnsitz des 
Antragstellers zuständige Behörde auf Antrag auszustellen, sofern 
die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 gegeben sind.
(2) Der Ausweis muß folgende Angaben enthalten:
1.	 Name und Anschrift des Ausweisinhabers (Taxilenkers),
2.	 Daten des Führerscheines (§ 10 Abs. 1),
3.	 Geltungsdauer (§§ 10 und 11) und
4.	 den Bereich, für den die Ortskenntnisse, die Kenntnisse der 

jeweiligen Landesbetriebsordnungen sowie die Kenntnisse 
der jeweils geltenden Tarife und kollektivvertraglichen Be-
stimmungen nachgewiesen wurden.

§ 6. (1) Der Ausweis ist auszustellen, wenn der Bewerber
1.	 eine Lenkberechtigung für die Klasse B besitzt, sich nicht 

mehr innerhalb der Probezeit nach § 4 FSG befindet und – bei 
erstmaliger Ausstellung eines Ausweises – glaubhaft macht, 
dass er mindestens das Jahr vor der Antragstellung regel-
mäßig Kraftwagen, ausgenommen Zugmaschinen, tatsächlich 
gelenkt hat,

2.	 körperlich so leistungsfähig ist, dass er den sich aus der Ei-
genart des Gewerbes für ihn allenfalls ergebenden Verpflich-
tungen (insbesondere Verladen von Gepäck und Unterstüt-
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zung von Fahrgästen mit Behinderungen) nachkommen kann,
3.	 vertrauenswürdig ist. Die Vertrauenswürdigkeit muss zumindest 

in den letzten fünf Jahren vor der Ausstellung des Ausweises 
nachweislich gegeben sein. Nicht als vertrauenswürdig gilt ins-
besondere
a) wer nicht als verkehrszuverlässig im Sinne des § 7 FSG anzu-
sehen ist,
b) wer durch wiederholte rechtskräftige Bestrafungen wegen 
Übertretungen der die Ordnung und die Sicherheit des Straßen-
verkehrs regelnden Vorschriften eine auffallende Sorglosigkeit 
gegenüber diesen Vorschriften erkennen lässt.

4.	 das 20. Lebensjahr vollendet hat,
5.	 durch ein Zeugnis nachweist:

a) Kenntnisse der Bestimmungen dieser Verordnung und der Be-
triebsordnung jenes Landes, in dem die Tätigkeit ausgeübt wer-
den soll,
b) Kenntnisse anderer einschlägiger gewerberechtlicher Vor-
schriften,
c) Kenntnisse über die Verkehrssicherheit sowie den Straßenver-
kehr betreffende Rechtsvorschriften, insbesondere soweit sie sich 
auf das Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) beziehen,
d) Kenntnisse der einschlägigen arbeits- und sozialrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere Arbeitszeitrecht,
e) Kenntnisse über Unfallverhütung, Arbeitshygiene und Um-
weltschutz, soweit sie sich auf das Personenbeförderungsgewerbe 
mit Pkw (Taxi) beziehen,
f) entsprechende Ortskenntnisse, einschließlich der erforderli-
chen Verkehrsgeographie sowie für den Fremdenverkehr wichtige 
Kenntnisse,
g) Kenntnisse über die in dem betreffenden Bundesland gelten-
den verbindlichen Tarife und sonstigen für das Personenbeför-
derungsgewerbe mit Pkw (Taxi) relevanten preisrechtlichen Be-
stimmungen
h) Kenntnisse in Kriminalprävention,
i) Kenntnisse über kundenorientiertes Verhalten im Personen-
beförderungsgewerbe mit Pkw (Taxi) und

6. 	 den Nachweis über die Unterweisung in lebensrettenden Sofort-
maßnahmen am Ort des Verkehrsunfalles im Ausmaß von mindes-
tens sechs Stunden erbringt und

7. 	 sofern in das Prüfungszeugnis ein Vermerk gemäß § 8 Abs. 2 
aufgenommen wurde, einen österreichischen oder gleichwertigen 
Pflichtschulabschluss mit Deutsch als primärer Unterrichtsspra-
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che, oder Deutschkenntnisse zumindest auf Sprachniveau A2 
(Sprechen und Verstehen) durch ein Zertifikat des Österrei-
chischen Integrationsfonds (ÖIF) oder einer Einrichtung, de-
ren Sprachprüfungen für den Besuch einer Bildungseinrich-
tung mit österreichischem Öffentlichkeitsrecht anerkannt 
werden, nachweist.

(2) Eine Bescheinigung gemäß § 5 Abs. 5a Z 1 GelverkG ersetzt 
den Nachweis der Kenntnisse gemäß § 6 Abs. 1 Z 5 lit. a bis e und 
lit. g bis i.
(3) Bewerber, denen Asyl nach § 3 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76, 
gewährt wurde, benötigen für den Zeitraum vor der Asylgewäh-
rung keinen Nachweis der Vertrauenswürdigkeit, sofern keine Tat-
sachen bekannt sind, die zumindest Zweifel an der vermuteten 
Vertrauenswürdigkeit aufkommen lassen.

§ 7. Die Ausbildung im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 5 hat ein Ausmaß 
von 15 bis 25 Stunden zu umfassen und darf nur auf Grund einer 
Ermächtigung des Landeshauptmannes durchgeführt werden. Die-
se ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller für die Ver-
mittlung der Fachkenntnisse über das erforderliche Personal und 
die erforderlichen Einrichtungen verfügt. Die Ermächtigung ist 
zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht 
mehr gegeben sind.

§ 8. (1) Die Feststellung der Kenntnisse nach § 6 Abs. 1 Z 5 erfolgt 
durch eine bei der zuständigen Fachgruppe für die Beförderungs-
gewerbe mit Personenkraftwagen eingerichtete Kommission. Vor-
aussetzung für den Antritt zur Feststellung der Kenntnisse ist der 
Nachweis einer erfolgten Ausbildung gemäß § 7.
(2) Wenn auf Grund der bei der Feststellung der Kenntnisse gewon-
nenen Eindrücke anzunehmen ist, dass der Bewerber über keine 
für die Tätigkeit als Lenker (Taxilenker) ausreichenden Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügt, ist ein entsprechender Vermerk in 
das Zeugnis aufzunehmen.

§ 9. (1) Die Kommission zur Feststellung der Kenntnisse setzt sich 
mindestens aus je einem Vertreter der zuständigen Fachgruppe für 
die Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen und der Kam-
mer für Arbeiter und Angestellte zusammen. Weitere Mitglieder 
können im Einvernehmen zwischen der Fachgruppe für die Be-
förderungsgewerbe mit Personenkraftwagen und der Kammer für 
Arbeiter und Angestellte bestellt werden.
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(2) Die Feststellung der Kenntnisse kann sowohl schriftlich, elek-
tronisch als auch mündlich  erfolgen.

§ 10. (1) Der Ausweis gilt nur in Verbindung mit dem nach den 
kraftfahrrechtlichen Vorschriften erforderlichen Führerschein.
(2) Der Ausweis wird für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet 
vom Ausstellungsdatum, erteilt.
(3) Der Ausweis ist von der nach dem Wohnsitz des Antragstellers 
zuständigen Behörde auf Antrag für weitere fünf Jahre zu ver-
längern, wenn die Vertrauenswürdigkeit gemäß § 6 Abs. 1 Z 3 
weiterhin besteht. Darüber hinaus gilt als nicht vertrauenswürdig
a) wer ein Fahrzeug im Fahrdienst gelenkt hat, ohne im Besitz 
eines gültigen Ausweises gewesen zu sein,
b) wer als im Fahrdienst tätige Person entgegen der Bestimmung 
des § 3 Z 2 bis 4 ein Fahrzeug gelenkt hat,
c) wer wiederholt wegen Übertretungen der jeweiligen Landesbe-
triebsordnung rechtskräftig bestraft worden ist,
d) wer als im Fahrdienst tätige Person eine höhere als die bei der 
Genehmigung des Kraftfahrzeuges festgesetzte Personenanzahl 
befördert hat,
e) wer als im Fahrdienst tätige Person Fahrgäste diskriminiert oder 
sexuell belästigt hat.

§ 12. (1) War der Inhaber des Ausweises in dem Ort, in dem die 
Lenkertätigkeit (Taxi) ausgeübt werden soll, noch nicht als Len-
ker (Taxi) beschäftigt, dann darf der Lenker (Taxi) nur dann im 
Fahrdienst tätig werden, wenn er Kenntnisse über die jeweiligen 
Landesbetriebsordnungen, über die im betreffenden Bundesland 
geltenden Tarife und kollektivvertraglichen Bestimmungen sowie 
entsprechende Ortskenntnisse nachgewiesen hat und dies von der 
nach dem Wohnsitz des Ausweisinhabers zuständigen Behörde im 
Ausweis eingetragen wurde.
(2) Die Feststellung der Kenntnisse gemäß Abs. 1 hat durch die 
Kommission nach § 8 Abs. 1 zu erfolgen. Die Kommission hat über 
den erbrachten Nachweis ein Zeugnis auszustellen.
(3) Auf Grund des Nachweises gemäß Abs. 2 hat die zuständige 
Behörde die Eintragung in den Ausweis vorzunehmen.

§ 13. (1) Der Ausweis wird ungültig und muss bei der Behörde 
abgeliefert werden, wenn
1.	 die Berechtigung zum Lenken von Kraftfahrzeugen nach den 

führerscheinrechtlichen Vorschriften erlischt oder
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2.	 der Ausweis entzogen wird (Abs. 2) oder
3.	 eine der sonstigen in § 6 bezeichneten Voraussetzungen 

nicht mehr gegeben ist.
Kommt der Inhaber dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der 
Ausweis von der Behörde abzunehmen.
(2) Der Ausweis ist von der Behörde nur für einen angemessenen, 
die Geltungsdauer des Ausweises jedoch nicht überschreitenden 
Zeitraum zu entziehen, wenn eine der in § 6 bezeichneten Voraus-
setzungen nicht mehr gegeben ist, jedoch angenommen werden 
kann, dass sie in absehbarer Zeit wieder vorliegen wird. Der Aus-
weis ist nach Ablauf der Entziehungsdauer auf Verlangen wieder 
auszufolgen, wenn die vorübergehend weggefallene Voraussetzung 
wieder gegeben ist.
(3) Örtlich zuständige Behörde im Sinne der vorstehenden Absätze 
ist jene, in deren Bereich der Wohnsitz des Antragstellers liegt.

§ 14. Ausgenommen von den Bestimmungen des § 4 sind Lenker,
1.	 die Schülertransporte gemäß § 106 Abs. 10 Kraftfahrgesetz 

1967 durchführen, oder
2.	 die Fahrten aufgrund einer ärztlichen Transportanweisung 

gemäß § 14 Abs. 1a Z 1 GelverkG durchführen, oder
3.	 die Fahrten im Rahmen der Beförderung von Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen gemäß § 14 Abs. 1a Z 4 GelverkG 
durchführen oder

4.	 die Fahrten im Rahmen der Beförderung von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen mit gemäß § 33 KFG genehmig-
ten rollstuhlgerechten Fahrzeugen im Sinne der Richtlinie 
2007/46/EG durchführen sofern sie gemäß § 15 zum Lenken 
von Schülertransporten berechtigt sind.

Besondere Bestimmungen für Schülertransporte
§ 15. (1) Bei Schülertransporten im Sinne des § 106 Abs. 10 zwei-
ter Satz KFG 1967 dürfen nur Personen im Fahrdienst tätig sein 
und verwendet werden, die entweder
1.	 einen Ausweis gemäß § 16 Abs. 1 nach dem Muster der An-

lage 2 besitzen oder
2.	 eine Lenkberechtigung für die Klassen D1, D1E, D oder DE 

besitzen, den Code „95“ in ihrem Führerschein eingetragen 
haben und keine Eintragung gemäß § 16 Abs. 6 besteht.

(2) Die Dokumente gemäß Abs. 1 sind bei Schülertransporten mit-
zuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszu-
händigen.



11

§ 16. (1) Auf Antrag hat die Behörde den in § 15 Abs. 1 Z 1 an-
geführten Ausweis auszustellen,  wenn der Antragsteller
1.	 für mit Personenkraftwagen betriebene Schülertransporte 

eine Lenkberechtigung für die Klasse B seit mindestens drei 
Jahren besitzt, sich nicht mehr innerhalb der Probezeit nach 
§ 4  FSG befindet und innerhalb der drei der Antragstellung 
unmittelbar vorangegangenen Jahre Kraftwagen der Klasse B 
oder C tatsächlich gelenkt hat oder

2.	 für mit Personenkraftwagen oder Omnibussen betriebene 
Schülertransporte eine Lenkberechtigung für die Klasse D 
besitzt.
(Anm.: Abs. 2 und 3 aufgehoben durch Z 16, BGBl. II Nr. 
408/2020)

(4) Der Antragsteller gemäß Abs. 1 darf innerhalb der fünf der 
Antragstellung unmittelbar vorangegangenen Jahre nicht wegen 
schwerer Verstöße gegen kraftfahrrechtliche oder straßenpoli-
zeiliche Vorschriften, insbesondere wegen solcher Verstöße, die 
objektiv geeignet sind, Leben, Gesundheit oder Vermögen drit-
ter Personen unmittelbar zu gefährden oder die Vollziehung der 
kraftfahrrechtlichen oder straßenpolizeilichen Vorschriften in ei-
ner den Schutz der öffentlichen Verkehrssicherheit gefährdenden 
Weise zu beeinträchtigen, bestraft worden sein.
(5) Bei Personen, die gemäß § 15 Abs. 1 Z 2 zu Schülertransporten 
im Sinne des § 106 Abs. 10 zweiter Satz KFG 1967 berechtigt sind, 
hat die Behörde mit Bescheid festzustellen, dass die Berechtigung 
zur Durchführung von Schülertransporten für einen der Schwere 
des Einzelfalls angemessenen Zeitraum außer Kraft getreten ist, 
wenn sie im Sinne von Abs. 4 bestraft worden sind.
(6) Wenn ein Bescheid nach Abs. 5 ergangen ist, hat die Behörde 
im Führerschein des Betroffenen im Raum für behördliche Ein-
tragungen den Wortlaut „Ungültig für Schülertransporte im Sinne 
des § 106 Abs. 10 zweiter Satz KFG 1967“ einzutragen. Zur Durch-
führung dieser Eintragung hat  der Betroffene den Führerschein 
der Behörde nach Zustellung des Bescheides unverzüglich vorzu-
legen.
(7) Die Eintragung nach Abs. 6 ist von der Behörde auf Antrag des 
Betroffenen nach Ablauf der im Bescheid nach Abs. 5 festgesetz-
ten Frist zu streichen.
(8) Im Falle der Ausstellung des Ausweises nach § 15 Abs. 1 Z 1 
ist ein ärztliches Gutachten einzuholen, ob der Antragsteller die 
erforderliche gesundheitliche Eignung besitzt. Der Antragsteller 
hat die zur Erstattung des ärztlichen Gutachtens erforderlichen 
besonderen Befunde oder einen insbesondere im Hinblick auf sein 
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Lebensalter oder im Hinblick auf ein verkehrspsychologisch auf-
fälliges Verhalten erforderlichen Befund einer verkehrspsycholo-
gischen Untersuchungsstelle zu erbringen.
(9) Die nach dem Wohnsitz des Antragstellers zuständige Behörde 
hat den Ausweis nach Abs. 1 auszustellen, die Eintragungen nach 
Abs. 2, 3 und 6 sowie die Streichung nach Abs. 7 durchzuführen. 
Verfügt der Antragsteller über keinen Wohnsitz im Inland, so ist 
jene Behörde zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich der Ort, 
in dem die Lenktätigkeit ausgeübt werden soll, liegt.
(10) Für Besitzer eines Ausweises nach § 15 Abs. 1 Z 1 gelten die 
§§ 5 Abs. 2 Z 1 bis 3, 10, 11 und 13 sinngemäß.

3. TEIL
Bestimmungen über die Betriebssicherheit, die Eignung 

der Fahrzeuge und über die Betriebs- 
und Beförderungsbedingungen

Beschaffenheit, Ausrüstung und 
Kennzeichnung der Fahrzeuge

§ 17. (1) Unbeschadet der kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
dürfen bei der Ausübung der im § 1 bezeichneten Gewerbe nur 
Omnibusse verwendet werden, deren Bau, Einrichtung und Aus-
rüstung den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechen. Die 
Omnibusse müssen bei niedrigen Temperaturen ausreichend be-
heizt werden können.
(2) Die für die Benützung durch die Fahrgäste bestimmten Ein-
richtungen (insbesondere Sitze, Kleiderhaken, Gepäcksträger) 
müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden, die Verglasung 
darf keine wesentlichen oder sichtbehindernden Schäden aufwei-
sen. Die Omnibusse müssen unter Berücksichtigung der Witte-
rungsverhältnisse innen und außen sauber sein.
(3) An den für Schülertransporte im Sinne des § 106 Abs. 10 
zweiter Satz KFG 1967 verwendeten Omnibussen muss vorne und 
hinten am Fahrzeug je eine gelbrote, quadratische Tafel aus rück-
strahlendem Material von 400 mm Seitenlänge mit einer 30 mm 
breiten schwarzen Umrandung angebracht sein, die in der Mitte 
die im Verkehrszeichen nach § 50 Z 12 StVO 1960 ersichtliche 
bildliche Darstellung mit einer Höhe von 200 mm zeigt. Bei an-
deren als Schülertransporten sind die Tafeln abzudecken oder zu 
entfernen. Bei Leerfahrten im Rahmen von Schülertransporten im 
Sinne des § 106 Abs. 10 zweiter Satz KFG 1967 müssen die Tafeln 
nicht abgedeckt oder entfernt werden.
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(4) Für Schülertransporte im Sinne des § 106 Abs. 10 zweiter 
Satz KFG 1967 dürfen nur Omnibusse verwendet werden, die eine 
Alarmblinkanlage (§ 19 Abs. 1a KFG 1967) aufweisen.

Betriebs- und Beförderungsbedingungen
§ 18. Die im Fahrdienst tätigen Personen haben bei jeder Fahrt 
einen Abdruck dieser Verordnung mitzuführen und auf Verlangen 
der Fahrgäste einen Abdruck der Verordnung vorzulegen. Diesen 
Abdruck der Verordnung hat der Gewerbeinhaber dem Lenker zur 
Verfügung zu stellen.

§ 19. (1) Die im Fahrdienst tätigen Personen haben sich während 
des Dienstes besonnen, rücksichtsvoll und höflich zu verhalten.
(2) Dem Lenker eines Omnibusses und dem mitfahrenden Ersatz-
lenker ist untersagt, während der Fahrt zu rauchen. Im Fahr-
dienst von Schülertransporten ist in den hiefür verwendeten Om-
nibussen (§ 17 Abs. 3 und 4) das Rauchen nicht gestattet.
(3) Nach Beendigung der Fahrt hat der Lenker festzustellen, ob 
Gegenstände zurückgeblieben sind.
 
§ 20. (1) Der Lenker hat außer den ihm aufgetragenen Pflichten 
hinsichtlich der Überwachung des Fahrzeuges
1.	 nach jeder längeren Fahrpause vor der Fortsetzung der Fahrt 

die Wirksamkeit der Bremsen und die Betriebssicherheit 
der Kupplung zwischen ziehendem Fahrzeug und Anhänger 
(auch Gepäcksanhänger) zu prüfen und

2.	 dafür zu sorgen, daß während der Fahrt die Außentüren ge-
schlossen sind.

(2) Zum Schutz ein- und aussteigender Schüler muß der Lenker 
eines Schülertransportes die Alarmblinkanlage einschalten, wenn 
das Fahrzeug stillsteht und Schüler ein- oder aussteigen.

§ 21. (1) Die Fahrgäste haben bei Benützung der Fahrzeuge die 
Bestimmungen der nachstehenden Abs. 2 und 4 sowie des § 22 
Abs. 1 zu beachten und den sich darauf beziehenden Anordnun-
gen des Fahrpersonals Folge zu leisten, widrigenfalls sie von der 
Fahrt ausgeschlossen werden.
(2) Die Fahrgäste haben alles zu vermeiden, was die Sicherheit 
des Verkehrs gefährden könnte; ihnen ist insbesondere unter-
sagt:
1.	 mit dem Lenker während der Fahrt mehr als nötig zu spre-

chen;
2.	 den Lenker bei der Führung des Fahrzeuges zu behindern;
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3.	 die Außentüren während der Fahrt eigenmächtig zu öffnen.
(3) Die Verbote des Abs. 2 sowie die Anzahl der zugelassenen 
Plätze sind im Fahrzeug ersichtlich zu machen.
(4) Die an den Lenkersitz eines Omnibusses seitlich unmittelbar 
angrenzenden Plätze sind vor allem für einen Ersatzlenker und 
einen Reisebegleiter bestimmt.

§ 22. (1) Gepäckstücke, die den Verkehr oder den Betrieb gefähr-
den oder behindern oder das Fahrzeug beschmutzen oder beschä-
digen können, sowie bösartige oder beschmutzte Tiere können 
von der Beförderung ausgeschlossen werden; ebenso Hunde, die 
keinen Maulkorb tragen. Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen unter-
gebracht werden.
(2) Personen, die die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder 
die Mitfahrenden gefährden, können von der Beförderung ausge-
schlossen werden. Dies gilt insbesondere für
1.	 Betrunkene und Personen mit fieberhaften Infektionskrank-

heiten;
2.	 Personen, die erkennbar gefährliche Gegenstände oder Stoffe 

mit sich führen, sofern sie nicht dem in § 74 Z 4 StGB an-
geführten Personenkreis angehören;

3.	 Personen, die den Lenker beschimpfen, im Fahrzeug randalie-
ren oder das Fahrzeug beschmutzen oder beschädigen.

4. TEIL
Besondere Bestimmungen für Fahrten des Ausflugswagen-

(Stadtrundfahrten-)Gewerbes
§ 23. In Orten, in denen Standplätze für das Ausflugswagen- 
(Stadtrundfahrten-)Gewerbe vorgesehen sind (§ 96 Abs. 4 StVO 
1960), dürfen Ausflugsfahrten (Stadtrundfahrten) nur von diesen 
Plätzen aus durchgeführt werden. Diese Plätze sind unter Beach-
tung der straßenpolizeilichen Vorschriften zu kennzeichnen.

§ 24. (1) Wiederkehrende Stadtrundfahrten -  das  sind  wenigs-
tens  vier  Stadtrundfahrten  im  Monat - dürfen nur von gekenn-
zeichneten, von den Behörden als Standplätze für das Stadtrund-
fahrten- Gewerbe bestimmten Abfahrtsstellen (§ 96 Abs. 4 StVO 
1960) aus durchgeführt werden, die auch die Endpunkte der Fahrt 
sein müssen.
(2) Fahrgäste dürfen nur an den Abfahrtsstellen aufgenommen 
werden. Jede Zwischenbedienung ist unzulässig.
(3) Die im Stadtrundfahrten-Gewerbe verwendeten Omnibusse 
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müssen mit einer betriebsfähigen Lautsprecheranlage ausgestat-
tet sein.
(4) Für wiederkehrende Ausflugsfahrten, bei denen neben Besich-
tigungsfahrten im Gemeindegebiet das Gebiet dieser Gemeinde 
nur überschritten wird, um auch nahegelegene Aussichtspunkte, 
Sehenswürdigkeiten oder sonstige Ausflugsziele zu erreichen, gel-
ten die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 sinngemäß.
 

5. TEIL
Strafbestimmungen

§ 25. (1) Übertretungen von Bestimmungen dieser Verordnung 
sind als Verwaltungsübertretungen nach § 15 Abs. 1 Z 5 und Abs. 
5 Z 1 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes 1996 von der Behörde zu 
bestrafen.
(2) Übertretungen von Bestimmungen der §§ 21 und 22, die zu ei-
nem Ausschluß von der Beförderung geführt haben, gelten nicht 
als Übertretungen im Sinne des Abs. 1.

6. TEIL
Aufhebungs-, Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 26. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord-
nung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
vom 13. März 1986, BGBl. Nr. 163, mit der gewerbepolizeiliche 
Regelungen für die nichtlinienmäßige Beförderung von Personen 
mit Fahrzeugen des Straßenverkehrs getroffen werden (Betriebs-
ordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr - BO 1986), 
in der Fassung BGBl. Nr. 633/1989, außer Kraft.
Vor dem 1. Jänner 1994 ausgestellte Ausweise und Zeugnisse sind 
weiter gültig.

Unbefristete Ausweise (Taxi)
§ 26a. (1) Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ausgestellte 
unbefristete Ausweise behalten ihre Gültigkeit spätestens fünf 
Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. § 10 Abs. 2 (Be-
fristung) gilt für solche Ausweise mit der Maßgabe, dass sie ihre 
Gültigkeit bis zum Ablauf des Monats, der durch seine Benennung 
oder Zahl dem Monat entspricht, an dem der unbefristete Ausweis 
ausgestellt wurde, behalten.
(2) Für die Verlängerung des Ausweises für weitere fünf Jahre ist 
§ 10 Abs. 3 anzuwenden.
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Lenker von Personenkraftwagen 
im Mietwagen-Gewerbe (Taxi)

§ 26b. (1) Lenkern, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung im Mietwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen tätig wa-
ren, ist von der nach dem Wohnsitz des Antragstellers zuständigen 
Behörde auf Antrag ein Ausweis gemäß § 4 auszustellen, sofern die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 bis 6 gegeben sind, 
wobei der Nachweis, dass mindestens das Jahr vor der Antragstellung 
regelmäßig Kraftwagen tatsächlich gelenkt worden sind, nicht zu er-
bringen ist. Für den Antritt zur Feststellung der Kenntnisse gemäß 
§ 6 Abs. 1 Z 5 ist kein Nachweis einer erfolgten Ausbildung gemäß § 
7 zu erbringen.
(2) Die Ausstellung von Ausweisen gemäß Abs. 1 vor dem 1. Jänner 
2021 ist zulässig. In diesem Fall gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, dass 
die Voraussetzungen des § 6 in der bis zum 1. Jänner 2021 geltenden 
Fassung anzuwenden sind.

Inkrafttreten
§ 27. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft.
(2) Diese Verordnung in der Fassung BGBl. II Nr. 337/2003 tritt mit 
15. Juli 2003 in Kraft.
(3) Die §§ 1 Abs. 1, 3, 5 Abs. 1, 6, 7, 8 Abs. 2, 9 Abs. 2, 10, 12 Abs. 
1, 13, 14, 15 Abs. 1, 16  Abs. 5, 6 und 8, 17 Abs. 3 und 4, 25 Abs. 1 
und 26a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 408/2020 treten
mit 1. Jänner 2021 in Kraft, gleichzeitig treten die §§ 11 und 16 Abs. 
2 und 3 außer Kraft. Die §§ 5 Abs. 2 bis 5, 16 Abs. 10 und Anlage 1 
in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 408/2020 treten mit 1. 
Jänner 2022 in Kraft. § 26b in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. 408/2020 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

Verweisungen
§ 28. Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen in Bundesge-
setzen verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes ausdrücklich 
angeordnet ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
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Anlage 1 (§ 4) 
(in hellgrauer Farbe in der Form und Größe des Führerscheines) Bundesrecht konsolidiert 
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Wiener Landesbetriebsordnung für das  
Personenbeförderungsgewerbe  

mit Pkw – LBO

Verordnung des Landeshauptmannes von Wien, mit der 
nähere Vorschriften über die Ausübung des Personenbeför-
derungsgewerbes mit Pkw – Taxi in Wien erlassen werden 
(Wiener Landesbetriebsordnung für das Personenbeförde-

rungsgewerbe mit Pkw – LBO)

StF: LGBl. Nr. 63/2020 in der Fassung LGBl. Nr. 49/2023

Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund des § 13 Abs. 3 und 4 des Bundesgesetzes über die 
nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996), BGBl. Nr. 
112/1996, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
24/2020, wird verordnet:
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1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich
§ 1. Diese Verordnung gilt für die Ausübung des Personenbeför-
derungsgewerbes mit Pkw – Taxi (§ 3 Abs. 1 Z 3 GelverkG) im 
Bundesland Wien.

Verweise
§ 2. Soweit in dieser Verordnung auf andere Rechtsvorschriften 
verwiesen wird, sind diese in der jeweils folgenden Fassung an-
zuwenden:
1.	 1.	 Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personen-

verkehr – BO 1994, BGBl. Nr. 951/1993, in der Fassung der 
Verordnung BGBl. II Nr. 408/2020;

2.	 Bundesbehindertengesetz – BBG, BGBl. Nr. 283/1990, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 185/2022;

3.	 Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 – GelverkG, BGBl. Nr. 112, 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2022;

4.	 Kraftfahrgesetz 1967 – KFG 1967, BGBl. Nr. 267, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2023;

5.	 Kraftfahrliniengesetz – KflG, BGBl. I Nr. 203/1999, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2022;

6.	 Maß- und Eichgesetz – MEG, BGBl. Nr. 152/1950, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 203/2022;

7.	 Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. Nr. 566/1991, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2022;

8.	 Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2023;

9.	 Zulassungsstellenverordnung – ZustV, BGBl. II Nr. 464/1998, 
in der Fassung BGBl. II Nr. 282/2023.

2. Abschnitt
Beschaffenheit, Ausrüstung und  
Kennzeichnung der Fahrzeuge
Verwendungsvoraussetzungen

§ 3. (1) Bei Ausübung des Personenbeförderungsgewerbes mit Pkw 
– Taxi dürfen nur solche Fahrzeuge (Personenkraftwagen im Sinn 
des § 2 Abs. 1 Z 5 KFG 1967 oder Kombinationskraftwagen im Sinn 
des § 2 Abs. 1 Z 6 KFG 1967), verwendet werden, bei denen
1.	 bei einer besonderen Überprüfung gemäß § 56 KFG 1967 fest-

gestellt wurde, dass das Fahrzeug den kraftfahrrechtlichen 



21

Vorschriften entspricht, und
2.	 von der Zulassungsbehörde mit Bescheid festgestellt wurde, 

dass das Fahrzeug zudem den in § 4 Abs. 1 bis 1b, § 5 Abs. 1 
bis 3 sowie § 6 dieser Verordnung angeführten Voraussetzun-
gen entspricht. 

(2) Von einer Überprüfung gemäß § 56 KFG 1967 sind jene Kraft-
fahrzeuge ausgenommen, bei denen diese Überprüfung oder eine 
Begutachtung gemäß § 57a KFG 1967 nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt.

Beschaffenheit und Ausrüstung der Fahrzeuge
§ 4. (1) Die verwendeten Fahrzeuge müssen
1.	 eine Außenlänge von mindestens 4,2 m und eine Außenbreite 

von mindestens 1,56 m aufweisen,
2.	 mindestens vier Türen haben, wobei eine Schiebetüre anstel-

le von zwei Türen angebracht werden darf,
3.	 mit einer funktionierenden, vom Lenkplatz aus einschaltba-

ren Anlage zur Abgabe von deutlich wahrnehmbaren opti-
schen und akustischen Notzeichen ausgestattet sein,

4.	 mit einer funktionierenden Klimaanlage und Heizung ausge-
stattet sein sowie

5.	 mindestens den Euro-6-Emissionsgrenzwerten des Anhangs I 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 über die Typengenehmi-
gung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von 
leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungs-
informationen für Fahrzeuge, ABl. Nr. L 171 vom 29.6.2007 
S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 858/2018, ABl. 
Nr. L 151 vom 14.6.2018 S. 1, entsprechen, sofern es sich um 
Fahrzeuge im Sinne des Art. 2 dieser Verordnung handelt.

(1a) Fahrzeuge, die mit der Verwendungsbestimmung 25 gemäß 
Anlage 4 der Zulassungsstellenverordnung – ZustV ab 1. Jänner 
2025 kraftfahrrechtlich erstmalig zugelassen wurden, dürfen aus-
schließlich mit reinem Elektroantrieb, dessen elektrische Energie 
aus Akkumulatoren oder einer Wasserstoff- Brennstoffzelle, wel-
che sich im Inneren des Fahrzeuges befinden, stammt, betrieben 
werden. Abs. 1 Z 5 findet auf diese Fahrzeuge keine Anwendung.
(1b) Von der Bestimmung des Abs. 1a erster Satz sind Fahrzeuge 
ausgenommen, mit denen Fahrten im Rahmen der Beförderung 
von Menschen mit gemäß § 33 KFG genehmigten rollstuhlge-
rechten Fahrzeugen im Sinne der Verordnung (EU) 2018/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über 
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die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeu-
gen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 
595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG durch-
geführt werden.
(2) Die Fahrzeuge dürfen keine wesentlichen äußeren oder in-
neren Beschädigungen aufweisen. Eine Beschädigung ist insbe-
sondere wesentlich, wenn sie geeignet ist, die Gesundheit von 
Personen zu gefährden oder deren Eigentum zu beschädigen. Der 
Fahrzeughalter oder die Fahrzeughalterin hat dafür zu sorgen, 
dass kein nachteiliger Eindruck durch Flecken oder Beschädigun-
gen an Sitzbezügen, der Fahrzeugtapezierung oder an der sonsti-
gen Inneneinrichtung bewirkt wird.
(3) In den Fahrzeugen ist für die zu befördernden Personen (Fahr-
gästen) deutlich sicht- und lesbar anzubringen
1.	 der Name und der Standort des oder der Gewerbetreibenden 

sowie das behördliche Kennzeichen des Fahrzeuges in Form 
eines Schildes oder Aufklebers am Armaturenbrett,

2.	 während des Fahrdienstes der gemäß der BO 1994 erforder-
liche Ausweis für Lenker und Lenkerinnen am Armaturen-
brett, wobei der Teil des Ausweises, der die Angaben über 
Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnadresse enthält, ver-
deckt werden darf. Sofern der Ausweis gemäß der BO 1994 
kein Lichtbild enthält, ist zusätzlich an geeigneter Stelle ein 
Lichtbild des Ausweisinhabers oder der Ausweisinhaberin 
(Passbild im Hochformat) anzubringen, das die Identität des 
Inhabers oder der Inhaberin zweifelsfrei erkennen lässt sowie

3.	 die Tarifsätze des vom Landeshauptmann oder der Landes-
hauptfrau von Wien verordneten Tarifs für das Personenbe-
förderungsgewerbe mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG). Das An-
bringen der Tarifsätze ist jedoch nicht in jenen Fahrzeugen 
erforderlich, mit denen ausschließlich Fahrten durchgeführt 
werden, auf die der vom Landeshauptmann oder von der Lan-
deshauptfrau von Wien verordnete Tarif für das Personen-
beförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG) keine 
Anwendung findet (§ 5 Abs. 2).

(4) In den Fahrzeugen sind weiters bei jeder Fahrt mitzuführen 
und den Fahrgästen auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen:
1.	 ein Auszug aus dem Gewerbeinformationssystem (GISA) des 

oder der Gewerbetreibenden,
2.	 ein Abdruck dieser Verordnung sowie
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3.	 ein Abdruck des vom Landeshauptmann oder der Landes-
hauptfrau von Wien verordneten Tarifs für das Personenbe-
förderungsgewerbe mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG). Dieser 
Abdruck ist jedoch nicht in jenen Fahrzeugen mitzuführen, 
mit denen ausschließlich Fahrten durchgeführt werden, auf 
die der vom Landeshauptmann oder von der Landeshauptfrau 
von Wien verordnete Tarif für das Personenbeförderungsge-
werbe mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG) keine Anwendung fin-
det (§ 5 Abs. 2).

Diese Unterlagen hat der oder die Gewerbetreibende den Lenkern 
und Lenkerinnen nachweislich zur Verfügung zu stellen. 
(5) In den Fahrzeugen muss ein funktionierendes digitales Sys-
tem zur Navigation mitgeführt werden, dessen Kartenmaterial auf 
dem aktuellen Stand zu halten ist. Der oder die Gewerbetreibende 
hat dafür Sorge zu tragen, dass den Lenkern und Lenkerinnen ein 
solches System zur Verfügung steht. 
(6) Bei der Durchführung von Fahrten, bei denen der Fahrpreis 
von den Fahrgästen direkt nach Beendigung der Fahrt zu leisten 
ist, muss bargeldloses Zahlen, zumindest mittels Debitkarte (Ban-
komatkarte), im Fahrzeug möglich sein. Der oder die Gewerbe-
treibende hat dafür Sorge zu tragen.

Fahrpreisanzeiger (Taxameter)
§ 5. (1) Die Fahrzeuge müssen mit einem geeichten Fahrpreisan-
zeiger (Taxameter) (§ 8 Abs. 1 Z 1 MEG) ausgestattet sein. 
(2) Abs. 1 gilt nicht für jene Fahrzeuge, mit denen ausschließlich 
Fahrten durchgeführt werden, auf die der vom Landeshauptmann 
oder von der Landeshauptfrau von Wien verordnete Tarif für das 
Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG) 
keine Anwendung findet. Der Nachweis über die Durchführung 
ausschließlich solcher Fahrten ist durch eidesstattliche Erklärung 
des oder der Gewerbetreibenden zu erbringen. Die eidesstattliche 
Erklärung, in der jedenfalls die Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
des betreffenden Fahrzeuges anzuführen ist, ist schriftlich in 
zweifacher Ausfertigung abzugeben, wobei eine Ausfertigung am 
Gewerbestandort aufzubewahren und die andere Ausfertigung im 
Fahrzeug ständig mitzuführen und den Organen der Straßenauf-
sicht auf Verlangen vorzuweisen ist. 
(3) Im Taxameter darf ausschließlich der vom Landeshauptmann 
oder von der Landeshauptfrau von Wien verordnete Tarif für das 
Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi gemäß § 14 Gel-
verkG programmiert sein. Es darf kein anderer als der am Taxameter 
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angezeigte Preis verrechnet werden, es sei denn die Ausnahme 
gemäß § 14 Abs. 1b GelverkG ist anzuwenden.
(4) Der Taxameter muss während Fahrten, auf die die den Tarif 
festlegende Verordnung anzuwenden ist, ununterbrochen einge-
schaltet und durch die Fahrgäste ungehindert ablesbar sein. Bei 
Dunkelheit ist der Taxameter zu beleuchten. 
(5) Ist der Taxameter defekt, dürfen keine Fahrten, auf die die 
den Tarif festlegende Verordnung anzuwenden ist, übernommen 
werden. 

Kennzeichnung der Fahrzeuge
§ 6. (1) Die Fahrzeuge müssen am Dach durch ein deutlich sicht- 
und lesbares Schild mit der von vorne und hinten wahrnehmbaren 
Aufschrift „TAXI“ (Taxischild) gekennzeichnet sein. Die Aufschrift 
hat in gelber Schrift auf schwarzem Grund zu erfolgen, wobei die 
Buchstabenhöhe mindestens 60 mm und die Buchstabenbalken-
dichte mindestens 17 mm zu betragen hat. 
(2) Das Taxischild ist zu beleuchten. Die Beleuchtung muss von 
innen möglich sein und darf nicht blenden. Ist das Fahrzeug be-
stellt, besetzt oder außer Dienst, darf die Beleuchtung nicht ein-
geschalten sein. 
(3) Fahrzeuge, mit denen ausschließlich Fahrten durchgeführt 
werden, auf die der vom Landeshauptmann oder von der Lan-
deshauptfrau von Wien verordnete Tarif für das Personenbeförde-
rungsgewerbe mit Pkw – Taxi keine Anwendung findet und die mit 
keinem Taxameter ausgestattet sind (§ 5 Abs. 2), dürfen nicht mit 
einem Taxischild gekennzeichnet werden. 
(4) Auf Verlangen der Fahrgäste ist das Taxischild bei Fahrten aus 
besonderen Anlässen, wie insbesondere Taufen, Hochzeiten oder 
Trauerfeiern, abzunehmen.
(5) Von Abs. 1 abweichende oder zusätzliche Kennzeichnungen 
am Taxischild oder am Fahrzeugdach sind, ausgenommen bei der 
Durchführung von Fahrten gemäß § 14 Abs. 1a Z 1 bis Z 5 Gel-
verkG, unzulässig. Sonstige Aufschriften am Fahrzeug, die die gu-
ten Sitten oder das Ansehen des Personenbeförderungsgewerbes 
mit Pkw – Taxi beeinträchtigen können, sind ebenfalls unzulässig.

Ersatzfahrzeuge
§ 7. (1) Die Verwendung von Ersatzfahrzeugen ist nur vorüber-
gehend, maximal für 4 Wochen, zulässig.
(2) Ein Ersatzfahrzeug ist von außen deutlich erkennbar mit der 
Aufschrift „ERSATZTAXI“ oder „ERSATZFAHRZEUG“ zu kennzeich-
nen und hat den Bestimmungen dieser Verordnung hinsichtlich 



25

Beschaffenheit, Ausrüstung und Kennzeichnung der bei der Ge-
werbeausübung verwendeten Fahrzeuge zu entsprechen.
(3) Die Kennzeichentafeln des auf den Gewerbetreibenden oder 
die Gewerbetreibende zugelassenen Fahrzeuges, an dessen Stelle 
das Ersatzfahrzeug verwendet wird, sind im Ersatzfahrzeug mitzu-
führen und den Organen der Straßenaufsicht auf Verlangen vor-
zuweisen. 

Besondere Bestimmungen für 
Schüler- und Schülerinnentransporte

§ 8. (1) Die für Schüler- und Schülerinnentransporte (§ 106 Abs. 
10 zweiter Satz KFG 1967) verwendeten Fahrzeuge sind an der 
Vorder- und Hinterseite des Fahrzeuges mit Tafeln gemäß dem 
Muster der Schülertransport-Kennzeichnungs-Verordnung, BGBl. 
Nr. 792/1994, zu kennzeichnen. Bei anderen als Schüler- und 
Schülerinnentransporten, ausgenommen Leerfahrten im Rahmen 
von Schüler- und Schülerinnentransporten, sind die Tafeln abzu-
decken oder zu entfernen.
(2) Der Lenker oder die Lenkerin eines Schüler- und Schülerin-
nentransportes hat die Alarmblinkanlage einzuschalten, wenn 
das Fahrzeug stillsteht und Schüler und Schülerinnen ein- oder 
aussteigen.

3. Abschnitt
Betriebs- und Beförderungsbedingungen

Beförderungspflicht
§ 9. (1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung besteht nach Maß-
gabe des jeweils vom Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau 
von Wien verordneten Tarifs für das Personenbeförderungsgewer-
be mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG) für folgende Fahrten eine Be-
förderungspflicht:
1.	 Fahrten, die ein Fahrgast von einem Taxistandplatz gemäß § 

13 aus antritt oder antreten möchte;
2.	 Fahrten, die ein Fahrgast nach Anhalten eines Fahrzeuges, 

das sich auf der Fahrt zu einem Taxistandplatz befindet, an-
tritt oder antreten möchte;

3.	 Fahrten, die über eine Funkzentrale oder durch ein sonstiges 
digitales System vermittelt werden.

(2) Die Beförderungspflicht besteht nicht, wenn ein Ausschlie-
ßungsgrund von der Beförderung gemäß § 12 vorliegt.
(3) Im Anwendungsbereich des vom Landeshauptmann oder der 
Landeshauptfrau von Wien verordneten Tarifs für das Personen-
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beförderungsgewerbe mit Pkw – Taxi (§ 14 GelverkG) haben die 
Lenker und Lenkerinnen den zeitmäßig schnellsten Weg zum 
Fahrziel zu wählen, sofern der Fahrgast nicht anderes bestimmt. 
Auf Verlangen des Fahrgastes hat der Lenker oder die Lenkerin das 
digitale System zur Navigation (§ 4 Abs. 5) zu verwenden.

Rauchverbot
§ 10. In Fahrzeugen, mit denen das Personenbeförderungsgewerbe 
mit Pkw – Taxi ausgeübt wird, darf nicht geraucht werden.

Pflichten der im Fahrdienst tätigen Personen  
beim Fahrbetrieb

§ 11. Die im Fahrdienst tätigen Personen (Lenker und Lenkerinnen) 
haben ihre Tätigkeit gewissenhaft und sorgfältig auszuüben und je-
des standeswidrige Verhalten zu unterlassen. Standeswidrig ist ein 
Verhalten, das geeignet ist, das Ansehen des Berufsstandes zu beein-
trächtigen oder gemeinsame Interessen des Berufsstandes zu schä-
digen, wie insbesondere die Verletzung folgender Verhaltensregeln: 
1.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben über Verlangen des Fahr-

gastes Auskunft über die Fahrtroute, die geschätzte Fahrtzeit, 
den geltenden Tarif und Ausnahmen davon, die Einrichtung 
des Taxameters, insbesondere in welchen Fällen der Taxame-
ter einzuschalten ist (§ 5), und den voraussichtlichen Fahr-
preis zu geben. Handelt es sich um eine Fahrt, die über die 
Landesgrenze hinaus erfolgt (§ 14 Abs. 1a Z 6 GelverkG), oder 
eine Fahrt, die über eine Pauschalvereinbarung abgerechnet 
wird (§ 14 Abs. 1a Z 8 GelverkG), ist der Fahrgast vor Beginn 
der Fahrt jedenfalls darüber aufzuklären, dass die Fahrt der 
freien Preisvereinbarung unterliegt. Bei Botenfahrten (§ 14 
Abs. 1a Z 7 GelverkG) ist der oder die Auftraggeberin über die 
freie Preisvereinbarung aufzuklären. 

2.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben bei Fahrten, bei denen 
der gesamte Fahrpreis vom Fahrgast direkt nach Beendigung 
der Fahrt zu leisten ist, eine Rechnung auszufolgen, auf der 
insbesondere die Wegstrecke in Kilometern, der Fahrpreis, 
das Datum, das behördliche Kennzeichen des Fahrzeuges, der 
Name und Standort des oder der Gewerbetreibenden inklusive 
einer Kontaktmöglichkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Ad-
resse) sowie eine Kennnummer, die die Identifizierung des 
Lenkers oder der Lenkerin ermöglicht, angeführt sind, sofern 
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der Fahrgast nicht auf die Ausfolgung der Rechnung verzich-
tet. 

3.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben jederzeit Wechselgeld in 
ausreichender Höhe mitzuführen, sodass es ihnen möglich 
ist, auf eine Banknote von 50 Euro herauszugeben, die zur 
Bezahlung des Fahrpreises übergeben wird.

4.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben sich den Fahrgästen ge-
genüber hilfsbereit, höflich und rücksichtsvoll zu verhalten, 
ihnen insbesondere beim Ein- und Ausladen des Gepäcks so-
wie bei Bedarf beim Ein- und Aussteigen behilflich zu sein.

5.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben die Sitzplätze, den Fuß-
raum sowie den Kofferraum des Fahrzeuges zur sofortigen 
Benützung durch die Fahrgäste freizuhalten. 

6.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben die Außenseite und den 
Innenraum des ihnen zur Verfügung gestellten Fahrzeuges 
unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse regelmä-
ßig zu säubern, sodass es ein sauberes, gepflegtes Erschei-
nungsbild aufweist.

7.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben nach Dienstende zu kont-
rollieren, ob Gegenstände im Fahrzeug zurückgeblieben sind. 
Sofern der rechtmäßige Besitzer oder die rechtmäßige Besit-
zerin nicht festgestellt werden kann, sind zurückgebliebene 
Gegenstände bei der Fundbehörde (§ 14 Abs. 5 SPG) abzu-
geben sowie der oder die Gewerbetreibende, sofern die Fahrt 
vermittelt wurde auch den Vermittler oder die Vermittlerin 
der Personenbeförderungsleistung, darüber zu verständigen.

8.	 Die Lenker und Lenkerinnen haben eine dem Berufsstand an-
gemessene, saubere und gepflegte Kleidung zu tragen.

Informationen in einfacher Sprache
§ 11a Der Text gemäß Anlage 1 ist im Innenraum des Fahrzeuges 
sowohl in ausgedruckter Form als auch mittels QR-Code, welcher 
von jedem Sitzplatz aus gut sichtbar ist, zur Verfügung zu stellen. 
Der oder die Gewerbetreibende hat dafür Sorge zu tragen.

Beförderungsbedingungen
§ 12. (1) Die Fahrgäste haben die Fahrzeuge schonend zu benut-
zen sowie ein die Sicherheit und die Ordnung des Betriebes oder 
des Verkehrs beeinträchtigendes Verhalten zu unterlassen.
(2) Der Lenker oder die Lenkerin kann Fahrgäste von der Beförde-
rung oder der Weiterbeförderung ausschließen, wenn
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1.	 diese die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nicht einhalten,
2.	 diese gegen das Rauchverbot gemäß § 10 verstoßen, 
3.	 er oder sie bei Erhalt des Fahrtauftrages oder während der 

Fahrt sonstige Sicherheitsbedenken, etwa auch im Hinblick 
auf die Tageszeit, das Fahrziel oder die Fahrtstrecke, hat oder 

4.	 durch die Erfüllung des Beförderungsauftrages gegen eine 
sonstige Rechtsvorschrift verstoßen werden würde.

(3) Im Falle der Mitnahme von Tieren haben die Fahrgäste sinnge-
mäß dafür Sorge zu tragen, dass die Verpflichtungen gemäß Abs. 
1 eingehalten werden, widrigenfalls können die Fahrgäste und die 
zu befördernden Tiere von der Beförderung ausgeschlossen wer-
den. Ebenso können Hunde, die keinen Maulkorb tragen, ausge-
nommen Assistenzhunde gemäß § 39a BBG, von der Beförderung 
ausgeschlossen werden. 

4. Abschnitt
Auffahren und Verhalten auf Standplätzen 

und öffentlichen Verkehrsflächen
§ 13. (1) Mit Fahrzeugen darf nur auf Standplätze gemäß § 96 
Abs. 4 StVO 1960 (Taxistandplätze) aufgefahren werden, sofern 
keine Ausnahme gemäß § 14 vorliegt. 
(2) Für das Auffahren auf Taxistandplätze gelten folgende Vor-
schriften:
1.	 1. Die Standplätze dürfen nur mit Fahrzeugen bezogen wer-

den, die mit einem beleuchteten Taxischild (§ 6 Abs. 1) ge-
kennzeichnet und mit einem funktionierenden Taxameter (§ 
5 Abs. 1 und 3) ausgestattet sind.

2.	 Auf den Standplätzen müssen Fahrzeuge nach der Zeit ihrer 
Ankunft hinter bereits aufgestellten Fahrzeugen auffahren.

3.	 Fährt ein Fahrzeug vom Standplatz weg, haben die übrigen 
Fahrzeuge anzuschließen; an nicht angeschlossenen Fahrzeu-
gen kann vorbeigefahren werden.

4.	 Die Lenker und Lenkerinnen der auf den Standplätzen abge-
stellten Fahrzeuge haben diese stets fahrbereit zu halten und 
bei ihnen anwesend oder in leicht erreichbarer Nähe zu sein.

(3) Der Fahrgast darf ein beliebiges Fahrzeug aus der Reihe wäh-
len.
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Öffentliche Verkehrsflächen
§ 14. (1) Das Halten und Parken von Fahrzeugen auf öffentlichen 
Verkehrsflächen außerhalb von Taxistandplätzen ist nur zulässig
1.	 wenn das Fahrzeug deutlich als „bestellt“, „besetzt“ oder 

„außer Dienst“ gekennzeichnet ist, wobei eine deutliche 
Kennzeichnung dann vorliegt, wenn ein Schild mit entspre-
chender Aufschrift gut sichtbar angebracht ist oder das Taxi-
schild abgenommen wird, oder

2.	 wenn der Fahrpreisanzeiger eingeschaltet ist. 
(2) Ebenso ist das Auffahren außerhalb von Taxistandplätzen an-
lässlich von Ereignissen kulturellen oder sportlichen Charakters, 
die mindestens 1.000 Besucher und Besucherinnen erwarten las-
sen, zulässig, wenn das Fahrzeug mit einem Taxischild gekenn-
zeichnet und mit einem Taxameter ausgestattet ist.

Akquirieren von Fahrgästen
§ 15. (1) Das Umherfahren, um Fahrgäste zu gewinnen, ist nicht 
gestattet. Ebenso ist das Anwerben von Fahrgästen an Straßen-
bahn- und Omnibushaltestellen, sofern nicht durch gesetzliche 
Bestimmungen der Einsatz von Fahrzeugen des Personenbeförde-
rungsgewerbes mit Pkw anstelle von Eisenbahnen oder Kraftfahr-
linienfahrzeugen zulässig ist, nicht gestattet.
(2) Der Lenker oder die Lenkerin ist berechtigt, Fahrgäste aufzu-
nehmen, die ihn oder sie bei der Fahrt zu einem Taxistandplatz 
anhalten.

5. Abschnitt
Straf-, Schluss- und Übergangsbestimmungen

Strafbestimmung
§ 16. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung, ausgenommen 
Bestimmungen, die zu einem Ausschluss des Fahrgastes von der 
Beförderung geführt haben, zuwiderhandelt, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist gemäß § 15 Abs. 1 Z 5, § 15 Abs. 5 Z 1 
und § 15 Abs. 6 GelverkG zu bestrafen.

Inkrafttretens-, Außerkrafttretens- 
und Übergangsbestimmungen

§ 17. (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kund-
machung, frühestens jedoch mit 1. Jänner 2021, in Kraft. 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Wiener Taxi-, 
Mietwagen- und Gästewagen-Betriebsordnung, LGBl. Nr. 71/1993, 
in der Fassung LGBl. Nr. 36/2011, außer Kraft.
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(3) § 3 dieser Verordnung gilt mit der Maßgabe, dass die Überprü-
fung durch die Zulassungsbehörde (§ 3 Abs. 1 Z 2) für Fahrzeuge 
bereits bestehender Konzessionen für das mit Personenkraftwagen 
betriebene Mietwagen-Gewerbe und für das Taxi-Gewerbe (§ 3 Abs. 
1 Z 2 und 3 GelverkG in der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. 
83/2019), die mit 1. Jänner 2021 als Konzessionen für das Perso-
nenbeförderungsgewerbe mit Pkw gelten (§ 19 Abs. 8 GelverkG), 
nicht durchzuführen ist. Entsprechen diese Fahrzeuge nicht den 
Anforderungen des § 4 Abs. 1 dieser Verordnung, dürfen sie durch 
den bisherigen Zulassungsinhaber bzw. die bisherige Zulassungs-
inhaberin bis zur kraftfahrrechtlichen Abmeldung weiterhin zur 
Ausübung des Personenbeförderungsgewerbes mit Pkw – Taxi ver-
wendet werden.

Artikel II
Notifikationshinweis

Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 241 vom 
17.9.2015 S. 1-15, notifiziert (2023/0532/AT).

Artikel III
Inkrafttreten

1.	 Artikel I Z 1, 5, 6, und 7 dieser Verordnung treten mit 1. 
Jänner 2024 in Kraft.

2.	 Artikel I Z 2, 3 und 4 dieser Verordnung treten mit 1. Jänner 
2025 in Kraft.

3.	 Artikel I Z 7 (§ 11a) ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Verstöße gegen die Zurverfügungstellung des Textes gemäß 
Anlage 1 mittels QR-Code, welcher von jedem Sitzplatz aus 
gut sichtbar ist, nur dann gemäß § 16 LBO strafbar sind, 
wenn der Tatbestand nach dem 30. Juni 2024 erfüllt wird.

Wesentliche Informationen für Taxi-Fahrgäste
1.	 Sie sehen den Namen des Unternehmens, die Adresse, das 

KFZ-Kennzeichen und den Taxilenkerausweis am Armaturen-
brett.

2.	 Bei der Bezahlung erhalten Sie ohne Aufforderung eine Rech-
nung. Diese muss folgende Angaben enthalten:
	� Wegstrecke in Kilometern
	� Fahrpreis
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	� Datum
	� Kennzeichen
	� Name und Standort des Unternehmens
	� Kenn-Nummer zur Identifizierung des Taxi-Fahrers
	� Sie können immer mit Bankomatkarte zahlen.

3.	 Es gilt die Beförderungspflicht: Das Taxi muss Sie an Ihr Ziel 
bringen, außer Sie rauchen im Fahrzeug oder wirken aggres-
siv oder gefährlich.

4.	 Das Taxi muss immer den schnellsten Weg nehmen, außer Sie 
wollen eine andere Strecke fahren. Sie können verlangen, 
dass ein Navigationsgerät verwendet wird.

5.	 Der Taxifahrer muss Ihnen beim Ein- und Ausladen von Ge-
päck sowie, wenn nötig, beim Ein- und Aussteigen helfen.

6.	 Die Sitzplätze, der Fußraum und der Kofferraum des Fahr-
zeugs müssen frei für Sie sein.

Essential information for taxi-passengers
1.	 The taxi company name, address, license plate number and 

taxi driver‘s license are displayed on the dashboard.
2.	 You will automatically be given a receipt upon payment. It 

has to include the following details:
	� Distance covered in kilometres
	� Fare
	� Date
	� License plate number
	� Company name and location
	� Driver‘s identification number

3.	 Payment by debit card will always be accepted.
4.	 The driver is obliged by law to take you to your destination, 

unless you smoke in the vehicle or show aggressive or dan-
gerous behaviour.

5.	 The driver always has to take the fastest route, unless you 
ask for a different route. You can request a navigation device 
to be used.

6.	 The driver has to help you load and unload luggage and assist 
you, if necessary, in getting in and out of the vehicle.

7.	 The seats, footwells and boot of the taxi have to be clear for 
your use.
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